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Sachbearbeiter:
Dr. Rudolf Meraner
Tel. 0471/ 41 67 00


	An die Direktorinnen und den Direktor der Kindergärten
im Lande
  An die 
Direktorinnen und Direktoren

aller Schulstufen
im Lande

An die 
Direktorinnen und Direktoren
der gleichgestellten Mittel- und 

Oberschulen

im Lande 


RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 37/2005

Umgang mit der Neuregelung der deutschen Rechtschreibung
Sehr geehrte Frau Direktorin,

sehr geehrter Herr Direktor,
In der Wiener Absichtserklärung vom 1. Juli 1996 sind die Vertreter und Vertreterinnen der deutschsprachigen Länder sowie weiterer interessierter Länder übereingekommen, die Neuregelung der deutschen Rechtsschreibung in ihrem Wirkungsbereich umzusetzen. Die Neuregelung trat am 1. August 1998 in Kraft.

Während der Übergangsphase bis zum 31.Juli 2005 konnten an den Schulen, im Ausbildungsbereich und in der öffentlichen Verwaltung sowohl die neuen als auch die vor 1998 gültigen Regeln angewandt werden.

Die Kultusministerkonferenz hat beschlossen, einen Rat für Rechtschreibung mit Vertreterinnen und Vertretern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und Liechtenstein einzusetzen. Er hat die Aufgabe, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachgebiet zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerkes weiterzuentwickeln. Der Rat für Rechtschreibung wird Vorschläge zur Getrennt- und Zusammensetzung von Wörtern, zur Zeichensetzung und zur Worttrennung am Zeilenende ausarbeiten.

Angesichts des Ablaufs der Übergangsfrist hat die Südtiroler Landesregierung am 25.07.2005 beschlossen, sich in Sachen Rechtschreibreform der Vorgangsweise Österreichs, der Schweiz und der überwiegenden Mehrheit der deutschen Bundesländer anzuschließen. 

Somit gilt ab 1. August 2005 für Südtirol Folgendes

1. Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung von 1996 in der Fassung von 2004 ist die verbindliche Grundlage des Rechtschreibunterrichts an allen Schulen und im Gebrauch der Sprache in der öffentlichen Verwaltung.

2. Für die Bereiche Laut-Buchstaben-Zuordnungen, Schreibung mit Bindestrich und Groß- und Kleinschreibung endet am 31. Juli 2005 die Übergangsfrist. Die nicht der Neuregelung entsprechenden Schreibweisen sind als Fehler zu markieren und zu bewerten.

3. In den Bereichen, in denen der Rat für Rechtschreibung seine Beratungen noch nicht abgeschlossen hat und wo noch Änderungsvorschläge zu erwarten sind – nämlich: Getrennt- und Zusammensetzung von Wörtern, zur Zeichensetzung und zur Worttrennung am Zeilenende – wird bei der Bewertung Toleranz geübt, d.h. die vor 1996 geltenden Schreibweisen werden nicht als falsch markiert und bewertet. Dies gilt auch für den Überschneidungsbereich von Getrennt- und Zusammenschreibung und Groß- und Kleinschreibung.

4. In Zweifelsfällen werden Wörterbücher zugrunde gelegt, die den aktuellen Stand der Regelung enthalten. Der aktuelle Stand des Regelwerkes und das Wörterverzeichnis sind im Internet unter www.rechtschreibkommission.de oder www.bmbwk.gv.at/rechtschreibung abrufbar. Die Entwicklung im Rat für Rechtschreibung und die Neuvorschläge sind unter www.rechtschreibrat.com dokumentiert.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter
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